
Jagdverordnung des Kantons Aargau (AJSV) «kleine Revision 2023» Synopse 

 
Bisherige Jagdverordnung vom 23. September 2009 

gültig bis 31.12.2022 

 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau, 
gestützt auf die §§ 4 Abs. 5, 8 Abs. 3, 10, 11 Abs. 3 
und 4, 14 Abs. 2, 16 Abs. 2, 17 Abs. 2, 19 Abs. 2, 22, 
25 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 36 Abs. 4 des Einführungs-
gesetzes zum Bundesgesetz über die Jagd und den 
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdge-
setz des Kantons Aargau, AJSG) vom 24. Februar 
2009 
 
beschliesst: 

 

 
§ 13 
Abschussplanungen 
(§§ 14, 15 AJSG) 
1 Die Jagdgesellschaften vereinbaren gestützt auf 
Wildbestandserhebungen mit den betroffenen Ge-
meinden und Forstrevieren alle zwei Jahre eine Ab-
schussplanung beim Rehwild und stellen der Fach-
stelle eine Kopie der Vereinbarung zu. Kommt keine 
Vereinbarung zustande oder widerspricht die Verein-
barung kantonalen Richtlinien, entscheidet die Fach-
stelle über die Abschussplanung. 
 

2 Die Fachstelle legt die kantonsweit abzustimmenden 
Massnahmen zur Beeinflussung der Bestandesent-
wicklung, insbesondere für Wildschwein, Rothirsch, 
Gämse und Kormoran fest. 
 
§ 14 
Jagdzeiten 
(14 AJSG) 
1 Für das Rehwild gelten die folgenden Jagdzeiten: 

a) Rehbock vom 1. Mai bis 31. Dezember, 

b) Schmalreh und Galtgeiss vom 1. Mai bis 15. Juni  
sowie vom 1. September bis 31. Dezember, 

c) Rehgeiss und Rehkitz vom 1. September bis  
31. Dezember.  

2 Im Übrigen gelten die bundesrechtlich festgelegten 
Jagd- und Schonzeiten. 

Neue Jagdverordnung (Änderungen) 

gültig ab 1.1.2023 

 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau, 
gestützt auf die §§ 4 Abs. 5, 8 Abs. 3, 10, 11 Abs. 3 
und 4, 14 Abs. 2, 16 Abs. 2, 17 Abs. 2, 19 Abs. 2, 22, 
25 Abs. 2, 28 Abs. 1 und 36 Abs. 4 des Einführungs-
gesetzes zum Bundesgesetz über die Jagd und den 
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdge-
setz des Kantons Aargau, AJSG) vom 24. Februar 
2009 sowie § 2 Abs. 1 des Dekrets über die durch den 
Staat zu beziehenden Gebühren vom 23. November 
1977 
 

beschliesst: 
 

§ 13 
Abschussplanungen 
(§§ 14, 15 AJSG) 
1 Die Jagdgesellschaften vereinbaren gestützt auf 
Wildbestandserhebungen mit den betroffenen Forstre-
vieren alle zwei Jahre eine Abschussplanung beim 
Rehwild und stellen der Fachstelle eine Kopie der Ver-
einbarung zu. Kommt keine Vereinbarung zustande 
oder widerspricht die Vereinbarung kantonalen Richtli-
nien, entscheidet die Fachstelle über die Abschusspla-
nung. 
 

2 Die Fachstelle legt die kantonsweit abzustimmenden 
Massnahmen zur Beeinflussung der Bestandsentwick-
lung, insbesondere für Wildschwein, Rothirsch, Gämse 
und Kormoran, in betreffenden Massnahmenplänen 
fest. 
 
§ 14 

Jagdzeiten 

(14 AJSG) 

1 Für das Rehwild gelten die folgenden Jagdzeiten: 

a)  Rehbock, Schmalreh und Galtgeiss vom  
1. Mai bis 31. Dezember, 

c) Rehgeiss und Rehkitz vom  
1. September bis 31. Dezember.  

2 Im Übrigen gelten die bundesrechtlich festgelegten 
Jagd- und Schonzeiten. 

Kommentar 

 

 

 
 

 
Abschussplanung zwischen Forst und Jagd: 

Zur Vereinfachung erfolgt die Abschussplanung beim 

Rehwild alle zwei Jahre nur noch zwischen Forst und 

Jagdgesellschaft.  

 

Nach wie vor würde die Fachstelle über den Abschuss-

plan entscheiden, wenn keine Vereinbarung zustande 

käme oder die Vereinbarung den kantonalen Richtli-

nien nicht entspräche. 

 

Mit dem Absatz 2 wird die gesetzliche Grundlage für 

die Massnahmenpläne Wildschwein, Rothirsch, 

Gämse und Kormoran festgehalten. 

 

Jagdzeiten Rehwild:  

Vom 1. Mai bis 31. Dezember dürfen neben dem Reh-

bock jetzt auch Schmalreh und Galtgeissen bejagt 

werden. Buchstabe a) wird entsprechend ergänzt und 

der bisherige Buchstabe b) fällt weg. 
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§ 16 
Jagdwaffen, Munition und Hilfsmittel 
(§ 14 AJSG) 
 
1 Jagdwaffen und Munition müssen auf die geeignete 
Distanz tödlich wirken. Die Maximaldistanz für Schrot-
schüsse beträgt 30 m und für Flintenlauf-geschosse 
50 m. Für Jagdkugelpatronen gelten eine Maximaldis-
tanz von 200 m sowie folgende weitere Anforderun-
gen: 

a) für Hirsch und Wildschwein mindestens  
2000 Joule Auftreffenergie auf 200 m, 

b) für Gämse mindestens  
1500 Joule Auftreffenergie auf 150 m, 

c) für Reh mindestens  
1000 Joule Auftreffenergie auf 100 m.  

2 Das Rehwild darf nur in den Monaten Oktober bis 
Dezember mit Schrot beschossen werden. 
 
3 Wildschweine dürfen mit Kugel oder Flintenlaufge-
schoss, Frischlinge auch mit Schrot beschossen wer-
den. 
 
4 Hirsch und Gämse dürfen nur mit Kugel beschossen 
werden. 
 
5 Für den Fangschuss aus naher Distanz sind Faust-
feuerwaffen und Einsatzpatronen in Flinten (Mindest-
kaliber .22) gestattet. 
 
6 Die Verwendung von Bleischrot für die Wasserjagd 
ist verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Im Übrigen gelten die bundesrechtlichen Bestimmun-
gen bezüglich verbotener Hilfsmittel. 

§ 16 

Jagdwaffen, Munition und Hilfsmittel 

(§ 14 AJSG) 

1 Jagdwaffen und Munition müssen auf die geeignete 
Distanz tödlich wirken. Die Maximaldistanz für Schrot-
schüsse beträgt 30 m und für Flintenlaufgeschosse 
50 m. Für Jagdkugelpatronen gelten eine Maximaldis-
tanz von 200 m sowie folgende weitere Anforderun-
gen: 

a)  für Hirsch und Wildschwein mindestens  
2000 Joule Auftreffenergie auf 200 m, 

b) für Gämse mindestens  
1500 Joule Auftreffenergie auf 150 m, 

c) für Reh mindestens  
1000 Joule Auftreffenergie auf 100 m.  

2 Das Rehwild darf nur in den Monaten Oktober bis 
Dezember mit Schrot beschossen werden. * 
 
3 Wildschweine dürfen mit Kugel oder Flintenlaufge-
schoss, Frischlinge auch mit Schrot beschossen wer-
den. 
 
4 Hirsch und Gämse dürfen nur mit Kugel beschossen 
werden. 
 
5 Für den Fangschuss aus naher Distanz sind Faust-
feuerwaffen und Einsatzpatronen in Flinten (Mindest-
kaliber .22) gestattet. 
 
6 Die Verwendung von Bleischrot für die Wasserjagd 
ist verboten. 
 
6bis Die Fachstelle kann die Verwendung verbotener 
Hilfsmittel gemäss Artikel 3 der Verordnung über die 
Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vö-
gel (Jagdverordnung, JSV) vom 29. Februar 1988 aus-
nahmsweise bewilligen. 
 
7 Im Übrigen gelten die bundesrechtlichen Bestimmun-
gen bezüglich verbotener Hilfsmittel. 

 
Jagdwaffen, Munition und Hilfsmittel:  
Ausnahmebewilligung verbotener Hilfsmittel 
 

Neu kann die Fachstelle gemäss § 16 Ziff. 6bis die Ver-

wendung verbotener Hilfsmittel ausnahmsweise be-

willigen. 

 

Für die Jagd verbotenes Hilfsmittel sind in der Eidg. 

Jagdverordnung Art. 2 geregelt: 

 

SR 922.01 - Verordnung vom 29. Februar 1988 über 
die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und 
Vögel (Jagdverordnung, JSV) (admin.ch) 
 
 
 
 
 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_2
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§ 17 
Verwendung von Jagdhunden 
(§ 14 AJSG) 
 
1 Auf der Jagd sind zum Aufstöbern, zur Baujagd, zum 
Vorstehen, zur Nachsuche und zum Apportieren nur 
geeignete und eingeübte Hunde zu verwenden. 
 
2 Als Stöberhunde sind ausser Deutschen Wachtelhun-
den, Spaniels, Laufhunden/Bracken nur Jagdhunde 
mit einer Risthöhe bis 42 cm zugelassen. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Wasserjagd. 
 
3 Die Verwendung von spur- und fährtenlauten Stöber-
hunden ist vom 1. Oktober bis 31. Dezember erlaubt. 
Für die Wasserjagd können Jagdhunde vom 1. Sep-
tember bis Ende Februar eingesetzt werden. 
 
4 Die Baujagd ist nur mit einem am Kunstbau eingeüb-
ten Bodenhund zulässig. 
 
5 Jeder Jagdgesellschaft muss für die Nachsuche je-
derzeit ein nach schweizerischem Standard geprüfter 
Schweisshund zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 

§ 17 
Verwendung von Jagdhunden 
(§ 14 AJSG) 
 
1 Auf der Jagd sind zum Aufstöbern, zur Baujagd, zum 
Vorstehen, zur Nachsuche und zum Apportieren nur 
geeignete Jagdhunde zu verwenden. 
 
2 Als Stöberhunde sind ausser Deutschen Wachtelhun-
den, Spaniels, Laufhunden/Bracken nur Jagdhunde 
mit einer Risthöhe bis 42 cm zugelassen. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Wasserjagd. 

 
3 Die Verwendung von spur- und fährtenlauten Stöber-
hunden ist vom 1. Oktober bis 31. Dezember erlaubt. 
Für die Wasserjagd und die Verlorensuche müssen 
geprüfte Apportierhunde eingesetzt werden. 
 
4 Die Baujagd ist nur mit einem am Kunstbau geprüften 
Bodenhund zulässig. 
 
5 Für jedes beschossene oder verunfallte Wildtier, das 
nicht auf Sichtdistanz verendet ist, muss eine fachge-
rechte Nachsuche mit einem geprüften Nachsuche-
hund durchgeführt werden. 
 
6 Anerkannt sind Prüfungen und Nachweise gemäss 
schweizerischem Standard oder gemäss Reglementen 
mit vergleichbaren Anforderungen. 
 
 
 

 
Jagdhunde:  
 

Die wichtigste Änderung betrifft die Nachsuche. Der 

neue Absatz 5 hält fest: „Für jedes beschossene oder 

verunfallte Wildtier, das nicht auf Sichtdistanz veren-

det ist, muss eine fachgerechte Nachsuche mit einem 

geprüften Nachsuchehund durchgeführt werden. 

 

Klar geregelt sind auch die Anforderungen an die 

Hunde. So müssen für die Wasserjagd und die Verlo-

rensuche geprüfte Apportierhunde eingesetzt werden 

und die Baujagd ist nur mit einem am Kunstbau ge-

prüften Bodenhund zulässig.  

 

Neu ist die Bestimmung: „Anerkannt sind Prüfungen 

und Nachweise gemäss schweizerischem Standard 

oder gemäss Reglementen mit vergleichbaren Anfor-

derungen.“ 
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§ 20 
Artenschutz 
(§ 17 AJSG) 
 
1 Zusätzlich zu den bundesrechtlich geschützten Wild-
tierarten sind im Kanton Aargau geschützt: 
 

a) der Baummarder (Edelmarder), 
b) die Waldschnepfe. 
 
2 Weibliche Wildschweine (Bachen) sind vom 1. April 
bis 30. September geschützt, solange sie laktierend 
sind. Leitbachen sind zu schonen. 
 
 
 
 
 

§ 20 
Artenschutz 
(§ 17 AJSG) 
 
1 Zusätzlich zu den bundesrechtlich geschützten Wild-
tierarten sind im Kanton Aargau geschützt: 
 

a) der Baummarder (Edelmarder), 
b) die Waldschnepfe. 
 
2 Weibliche Wildschweine (Bachen) sind vom 1. April 
bis 30. September geschützt, solange sie laktierend 
sind. Leitbachen sind zu schonen. 
 
 
3 Das Füttern von Wildtieren ist verboten, ausser in 
kleinen Mengen bei der Singvogelfütterung und der 
Lockjagd gemäss § 15 Abs. 3. 
 
 
4 Die Bewilligung zur Haltung von einheimischen jagd-
baren und geschützten Wildtieren wird durch die Fach-
stelle gemäss den Artikeln 6 und 6bis JSV erteilt. 
 
 
 
 
 
 

 
Artenschutz:  
 

Die bisherigen Bestimmungen werden um zwei neue 

Absätze ergänzt.  

 

Der neue Absatz 3 hält fest, dass das Füttern von 

Wildtieren grundsätzlich verboten ist ausser in kleinen 

Mengen bei der Singvogelfütterung und der Lockjagd.  
 

§ 15 Abs.3 AJSV:  
 

Lockfütterungen sind in Anzahl und Futter-
menge zurückhaltend zu betreiben und über 
die Jagdreviergrenzen hinaus abzusprechen. 
Die Fachstelle kann Lockfütterungen in Gebie-
ten mit grossen Wildschäden oder in Seuchen-
fällen einschränken oder verbieten. 
 
 
 

Im neuen Absatz 4 wird definiert, dass die Bewilligung 

zur Haltung von einheimischen jagdbaren und ge-

schützten Wildtieren durch die Fachstelle erteilt wird. 
 

Art. 6 JSV: 
 

1 Die Bewilligung zur Haltung oder Pflege ge-
schützter Tiere wird nur erteilt, wenn nachge-
wiesen ist, dass Erwerb, Haltung oder Pflege 
der Tiere der Gesetzgebung über Tierschutz 
sowie über Jagd und Artenschutz genügt. 
 
2 Die Bewilligung zur Pflege wird ausserdem 
nur erteilt, wenn diese nachweislich pflegebe-
dürftigen Tieren zukommt und durch eine 
sachkundige Person sowie in der geeigneten 
Einrichtung erfolgt. Die Bewilligung ist zu be-
fristen. 
 
 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_6
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§ 24 
Selbsthilfemassnahmen (§ 22 AJSG) 
 
1 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bezie-
hungsweise die für die Bewirtschaftung des Grundei-
gentums zuständigen Personen sind berechtigt, 
Selbsthilfemassnahmen gegen Wildtiere zu ergreifen, 
wenn diese erheblichen Schaden verursachen und 
sich der Schaden nicht anders abwenden lässt. Sie 
haften für den von ihnen bei der Ausübung der Selbst-
hilfemassnahmen verursachten Schaden. 
 

2 Selbsthilfemassnahmen dürfen gegen folgende Wild-
tiere ergriffen werden: 
 

a) Dachs, Fuchs, Steinmarder, Marderhund und 
Waschbär (Haarraubwild), 
 

b) Rabenkrähe, Saatkrähe, Elster, Eichelhäher, 
Ringeltaube, Türkentaube, verwilderte Haus-
taube, Star und Amsel (Vögel). 

 

3 In Wohn- und Ökonomiegebäuden und deren nächs-
ter Umgebung (50 m), nicht aber im Wald, sind Selbst-
hilfemassnahmen gegen Haarraubwild und Vögel zu-
lässig. 
 

4 In Friedhöfen, Baumschulen, Park- und Gartenanla-
gen, Anlagen des Wein-, Obst-, Gemüse- und Beeren-
baus sowie Getreide- und Saatfeldern, nicht aber im 
Wald, sind Selbsthilfemassnahmen gegen Vögel zu-
lässig. 
 

5 Selbsthilfemassnahmen gegen Haarraubwild sowie 
gegen Vögel gemäss Absatz 4 sind mit der zuständi-
gen Jagdgesellschaft abzusprechen. 
 

6 Für Selbsthilfemassnahmen sind nur die für die Jagd 
erlaubten Jagdwaffen, Munition und sonstigen Hilfsmit-
tel zulässig. 
 
 

§ 24 
Selbsthilfemassnahmen (§ 22 AJSG) 
 
1 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bezie-
hungsweise die für die Bewirtschaftung des Grundei-
gentums zuständigen Personen sind berechtigt, 
Selbsthilfemassnahmen gegen Wildtiere zu ergreifen, 
wenn diese erheblichen Schaden verursachen und 
sich der Schaden nicht anders abwenden lässt. Sie 
haften für den von ihnen bei der Ausübung der Selbst-
hilfemassnahmen verursachten Schaden. 
 

2 Selbsthilfemassnahmen dürfen gegen folgende Wild-
tiere ergriffen werden: 
 

a) Dachs, Fuchs, Steinmarder, Marderhund und 
Waschbär (Haarraubwild), 

 

b) Rabenkrähe, Saatkrähe, Elster, Eichelhäher, Rin-
geltaube, Türkentaube, verwilderte Haustaube, 
Star und Amsel (Vögel). 

 

3 In Wohn- und Ökonomiegebäuden, mobilen Freilauf-
ställen und deren nächster Umgebung (50 m), nicht 
aber im Wald, sind Selbsthilfemassnahmen gegen 
Haarraubwild und Vögel zulässig. 
 

4 In Friedhöfen, Baumschulen, Park- und Gartenanla-
gen, Anlagen des Wein-, Obst-, Gemüse- und Beeren-
baus sowie Getreide- und Saatfeldern, nicht aber im 
Wald, sind Selbsthilfemassnahmen gegen Vögel zu-
lässig. 
 

5 Selbsthilfemassnahmen gegen Haarraubwild sowie 
gegen Vögel gemäss Absatz 4 sind mit der zuständi-
gen Jagdgesellschaft abzusprechen. 
 

6 Für Selbsthilfemassnahmen sind nur die für die Jagd 
erlaubten Jagdwaffen, Munition und sonstigen Hilfsmit-
tel zulässig. Die Schonzeiten der jeweiligen Tierarten 
gemäss Artikel 5 des Bundesgesetzes über die Jagd 
und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 
(Jagdgesetz, JSG) vom 20. Juni 1986, Artikel 3bis JSV 
und § 20 dieser Verordnung sind dabei einzuhalten. 

 
Selbsthilfemassnahmen auch bei  
mobilen Freilaufställen:  

 

Absatz 3 wird dahingehend ergänzt, dass Selbsthilfe-

massnahmen gegen Haarraubwild und Vögel neu auch 

in „mobilen Freilaufställen“ zulässig sind.  

 

Absatz 6 wird um den Zusatz erweitert, dass bei 

Selbsthilfemassnahmen die Schonzeiten der jeweili-

gen Tierarten gemäss den Bestimmungen des Bundes-

gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender 

Säugetiere und Vögel sowie der Jagdverordnung des 

Kantons Aargau einzuhalten sind. 
 

SR 922.0 - Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die 
Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vö-
gel (Jagdgesetz, JSG) 
 

SR 922.01 - Verordnung vom 29. Februar 1988 über 
die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und 
Vögel (Jagdverordnung, JSV) (admin.ch) 
 
 
 
 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_3_bis
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_3_bis
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de#art_3_bis
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§ 27 
Aufgaben; Weiterbildung 
(§ 31 AJSG) 
 
1 Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher haben fol-
gende Aufgaben zu erfüllen: 
 
a) Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen 
zu den Schonzeiten jagdbarer Wildtiere, zum Arten- 
und Lebensraumschutz und zur Leinenpflicht für 
Hunde, 
 
b) Mitwirkung bei Erhebungen zur Jagdstatistik, bei 
Abschussplanungen, bei der Bekämpfung von Tier-
seuchen und beim Vollzug jagdrechtlicher Anordnun-
gen, 
 
c) Beratung der Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer beziehungsweise der für die Bewirt-
schaftung des Grundeigentums zuständigen Personen 
in der Anwendung von Verhütungs- und Selbsthilfe-
massnahmen, 
 
d) Unterstützung der Jagdgesellschaften bei der 
Kontrolle der Jagdpässe und Jagdkarten, 
 
e) Melde- und Koordinationsstelle bei Fragen und 
Problemen im Zusammenhang mit Wildtieren, insbe-
sondere bei Unfällen mit Wildtieren. 
 
 
2 Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher nehmen an 
den Weiterbildungskursen gemäss § 33 Abs. 1 AJSG 
teil. 
 
 

§ 27 
Aufgaben; Weiterbildung 
(§ 31 AJSG) 
 
1 Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher haben fol-
gende Aufgaben zu erfüllen: 
 
a) Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen 
zu den Schonzeiten jagdbarer Wildtiere, zum Arten- 
und Lebensraumschutz und zur Leinenpflicht für 
Hunde, 
 
b) Mitwirkung bei Erhebungen zur Jagdstatistik, bei 
Abschussplanungen, bei der Bekämpfung von Tier-
seuchen und beim Vollzug jagdrechtlicher Anordnun-
gen, 
 
c) Beratung der Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer beziehungsweise der für die Bewirt-
schaftung des Grundeigentums zuständigen Personen 
in der Anwendung von Verhütungs- und Selbsthilfe-
massnahmen, 
 
d) Unterstützung der Jagdgesellschaften bei der 
Kontrolle der Jagdpässe und Jagdkarten, 
 
e) Melde- und Koordinationsstelle bei Fragen und 
Problemen im Zusammenhang mit Wildtieren, insbe-
sondere bei Unfällen mit Wildtieren. 
 
 
2 Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher nehmen an 
den Aus- und Weiterbildungskursen gemäss § 33 Abs. 
1 AJSG teil. 
 
 

 
Jagdaufsicht Aus- und Weiterbildung:  
 

Neu wird unter Ziff. 2 neben den Weiterbildungskur-

sen für Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher auch de-

ren Ausbildung explizit aufgeführt. 
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7. Strafbestimmungen 
§ 30 Fehlabschüsse 
(§ 36 AJSG) 
 
1 Ein Fehlabschuss gemäss § 36 Abs. 4 AJSG liegt 
nur vor, wenn im Rahmen der Wildschweinbejagung 
vom 1. April bis 30. September versehentlich eine lak-
tierende Bache erlegt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die betreffende Jägerin oder der betreffende Jäger 
meldet Fehlabschüsse der Fachstelle innert zwei Ar-
beitstagen schriftlich. Die betreffende Jagdgesellschaft 
bestätigt mit ihrem Visum, dass sie von der Meldung 
Kenntnis genommen hat. 
 
3 Bei einem Fehlabschuss ist dem Kanton ein Betrag 
von Fr. 80.– abzuliefern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 Das Departement kann wiederholte oder von der be-
treffenden Jagdgesellschaft nicht bestätigte Fehlab-
schüsse den kantonalen Strafverfolgungsbehörden zur 
Anzeige bringen. 

6bis Gebühren  
§ 29a Wildunfälle 
1 Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher erheben für 
ihre bei Wildunfällen im Strassenverkehr erbrachten 
Leistungen von den Verursachenden eine Gebühr von 
pauschal Fr. 200.–. 
 
 
 
7. Strafbestimmungen 
§ 30 Fehlabschüsse 
(§ 36 AJSG) 
 
1 Ein Fehlabschuss gemäss § 36 Abs. 4 AJSG liegt nur 
vor, wenn  
a)  im Rahmen der Wildschweinbejagung vom 1. 
April bis 30. September versehentlich eine laktierende 
Bache erlegt wird, 
b)  im Rahmen der Rehwildbejagung vom 1. Mai 
bis 31. August versehentlich eine laktierende Rehgeiss 
erlegt wird, 
c)  im Rahmen der Gams- und Rotwildbejagung 
versehentlich ein gemäss Massnahmenplan nicht frei-
gegebenes Tier erlegt wird. 
 
2 Die betreffende Jägerin oder der betreffende Jäger 
meldet Fehlabschüsse der Fachstelle innert zwei Ar-
beitstagen schriftlich. Die betreffende Jagdgesellschaft 
bestätigt mit ihrem Visum, dass sie von der Meldung 
Kenntnis genommen hat. 
 
3 Bei einem Fehlabschuss zahlt die fehlbare Person 
dem Kanton  
 

a)  für ein Wildschwein Fr.   80.–, 
b)  für ein Reh  Fr. 250.–, 
c)  für eine Gämse  Fr. 300.–, 
d)  für einen Rothirsch Fr. 800.–. 
 
3bis Trophäen von Fehlabschüssen gehören dem Kan-
ton und sind diesem abzuliefern. 
 
4 Das Departement kann wiederholte oder von der be-
treffenden Jagdgesellschaft nicht bestätigte Fehlab-
schüsse den kantonalen Strafverfolgungsbehörden zur 
Anzeige bringen. 

 
Gebühr für Wildunfälle im Strassenverkehr: 
 

Mit dieser Teilrevision wird nun auch die längst über-

fällige Frage der Entschädigung der Jagdaufseherin-

nen und Jagdaufseher für ihren Einsatz bei Wildunfäl-

len im Strassenverkehr geregelt. Unter dem Titel „6bis 

Gebühren“ wird in § 29 a festgehalten, dass Jagdauf-

seherinnen und Jagdaufseher für ihre bei Wildunfällen 

im Strassenverkehr erbrachten Leistungen von den 

Verursachenden eine Gebühr von pauschal Fr. 200.- 

erheben. 

 

 

Fehlabschüsse sind definiert und kosten: 

 

Die Fehlabschüsse werden neu nicht nur für die laktie-

rende Bache sondern auch für Rehgeissen sowie 

Gams- und Rotwild definiert und im Absatz 3 werden 

auch gleich die Entschädigungen bei Fehlabschüssen 

geregelt. Bei einem Fehlabschuss bezahlt die fehlbare 

Person dem Kanton für ein Wildschwein 80 Franken; 

für ein Reh 250 Franken; für eine Gämse 300 Franken 

und für einen Rothirsch 800 Franken.  

 

 

Neu in die Verordnung aufgenommen wird schliess-

lich die Bestimmung, dass Trophäen von Fehlabschüs-

sen dem Kanton gehören und abzuliefern sind. 
 
 
  



Jagdverordnung des Kantons Aargau (AJSV) «kleine Revision 2023» Synopse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legende: 
 
Die neuen Bestimmungen sind unterstrichen. 
 
Die wegfallenden Bestimmungen sind kursiv darge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quellangaben: 

 
Aarg. Jagdgesetz (AJSG) 
 
Aarg. Jagdverordnung (AJSV) 
 
Versionsvergleich (AJSV) 
 
 
Eidg. Jagdgesetz (JSG) 
 
Eidg. Jagdverordnung (JSV) 
 
Für die Jagd verbotene Hilfsmittel (JSV) 
 
 
 
 

 
JagdAargau 
 
Mit der vorliegenden Teilrevision der Aarg. Jagdver-
ordnung konnten einige Anliegen des AJV Jagd Aar-
gau umgesetzt werden. Sie schiesst Lücken, Abläufe 
werden vereinfacht und präzisiert und der Tierschutz 
wird gestärkt. 
 
Insbesondere werden die gesetzlichen Grundlagen für 
die Entschädigung der Jagdaufsicht bei Einsätzen im 
Strassenverkehr verankert. 
 
Der mittelfristige Anpassungsbedarf im Jagdgesetz 
des Kantons Aargau wird im Rahmen der Projekte 
„Herausforderungen und Zukunft der Jagd und der 
Jagdaufsicht im Aargau“, respektive „Vision Jagd 
2025“, an die Hand genommen. 
 
Wir danken für die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
JAGDAARGAU 
Turgi, 10. November 2022 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/933.200/versions/1763
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de

